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Redaktioneller Teil der Schweizerischen Vereinigung fiir Gewisserschutz

GewasserSChutZ Redaktions-Sekretariat: Dr. H. E.Vogel, Kiirbergstrasse 19, Ziirich 49, Telephon (051) 56 88 78

Die Qualititsanforderungen an das
Oberflichenwasser im Hinblick auf seine verschiedenen Verwendungszwecke

Quels criteres de qualité doit-on exiger des eaux de surface
pour leurs différentes utilisations ?

Symposium der Foderation Europiischer Gewiisserschutz, vom 12.und 13. Oktober 1961, in Paris
Colloque de la Fédération Européenne pour la Protection des Eaux, les 12 et 13 octobre 1961, a Paris

Tagungsprisident  Prof. Dr. O. Jaag, Ziirich Président du Congrés

T rinkwasserversorgung und Oberflichenwasser

Von Prof. Dr. F. Naumann, Direktor des Instituts fiir Wasser-, Luft- und Bodenhygiene beim Bundesgesundheitsamt, Berlin

Der Gesundheitszustand der Bevolkerung eines jeden
Landes hingt in entscheidender Weise davon ab, dass
in allen Siedlungsgebieten zu jeder Zeit Wasser in aus-
reichender Menge und in solcher Beschaffenheit zur
Verfiigung steht, dass es ohne Nachteile fiir die Ge-
sundheit zum Trinken, zur Nahrungszubereitung, zur
Kérperpflege und fiir sonstige personliche Bediirfnisse
und hauswirtschaftliche Zwecke geeignet ist. Bei einer
Bevélkerungsdichte, wie sie in den westeuropiischen
Lindern erreicht ist, wird es fiir den Einzelnen im-
mer schwieriger, sich eine geniigende Menge einwand-
freies Wasser zu verschaffen. In griosseren Siedlungen
ist es lingst zur Unmoglichkeit geworden, so dass die
Trinkwasserversorgung der Ortschaften eine der wich-
tigsten offentlichen Aufgaben ist. Sie wird in den
meisten Fillen von den Gemeinden wahrgenommen,
tiberschreitet aber hiufig die ‘Grenzen ihrer Méglich-
keiten, so dass diese Aufgabe entweder iibergebietlich
in Form von Gemeinschaftsunternehmen oder vom
Scaat her geregelt werden muss. Thm obliegt aber auf
jeden Fall die Schaffung der allgemeinen Rechtsgrund-
lagen und die gesundheitliche Ueberwachung der An-
lagen.

Wohl in den meisten europiischen Lindern hat die
Entwicklung dazu gefiihrt, dass das Wasser als Natur-
schatz mehr und mehr als Allgemeingut angesehen
wird. Dies hat zur Folge, dass das Wasser weitgehend
der Verfiigung des Einzelnen entzogen und zum Ob-
jekt des offentlichen Rechts wird. Diese Tendenz spie-
gelt sich zum Beispiel in der deutschen Wassergesetz-
gebung deutlich wider. Damit erwichst aber dem
Staat zwangsliufig die Aufgabe, den Wasserschatz des
Landes unter den Gesichtspunkten seiner mengen-
miéssigen Verwendung und der Erhaltung seiner Giite
rationell zu hewirtschaften.

Der verfiighare Wasserschatz setzt sich aus zwei
Anteilen zusammen. Das Grundwasser ist der in den
Boden versickerte Anteil des Niederschlags und seiner
Menge nach nicht ohne weiteres zu definieren; es ist
aber gegen Verunreinigung besser geschiitzt als das
oberirdische Wasser. Die Menge des vorhandenen
Oberflichenwassers ist leichter feststellbar; sie unter-
liegt aber im Laufe der Jahreszeiten und iiber lingere
Zeitrdume hinweg grosseren Schwankungen. Sein fiir
die Praxis wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ist je-
doch seine allgemeine Zuginglichkeit und seine viel-
seitige Beanspruchung. Es dient nicht nur zur Ver-
sorgung der Bevilkerung, von Gewerbe und Industrie
mit Trink- und Brauchwasser, zur landwirtschaftlichen
Bewisserung, sondern unausweichlich auch als Vor-
fluter zum Abfiihren der Abwisser aller Art, ferner
fir die Zwecke der Fischerei, dem Wasser- und

-Schwimmsport und der Erholung im weitesten Sinne,

als Wasserstrasse, zur Kraftgewinnung usw. Die Inter-
essen dieser einzelnen Nutzungsarten des Oberflichen-
wassers widersprechen sich oft. Der schirfste Gegen-
satz besteht jedoch zwischen den Anspriichen der
Trinkwasserversorgung und den Wiinschen der Abwas-
sereinleiter. Strebt die erstere danach, aus hygieni-
schen und &sthetischen Griinden, aber auch aus wirt-
schaftlichen Riicksichten, ein von Natur aus moglichst
reines Wasser zu verwenden, so wiinschen die Abwas-
sereinleiter, besonders die Industrie, sich ihres lastigen
Abwassers moglichst ohne grossere Kosten fiir dessen
Reinigung auf kiirzestem Wege zu entledigen.

Nun haben wohl alle Linder mit dem Fortschrei-
ten der Industrialisierung versucht, der Verschmut-
zung der Wasserldufe durch gesetzliche Reglementie-
rung zu steuern. Ebenso unterschiedlich wie die
Rechtsgrundlagen waren auch die Erfolge dieser Be-
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miithungen in den einzelnen Lindern. Fiir alle dicht-
besiedelten Industrielinder ergibt sich aber die ge-
meinsame Feststellung, dass die allgemeine Verunreini-
gung der Oberflichenwasser durch kommunale und in-
dustrielle Abwisser stark zugenommen hat, und dass
man sich zu durchgreifenden Massnahmen erst dann
entschloss, wenn ernste Gefahren fiir die Volksgesund-
heit oder Schiden fiir die nationale Wirtschaft einge-
treten waren.

Vorbeugende Schutzmassnahmen zur Reinhaltung
der Gewiisser, wie sie sich beim Grundwasser in Ge-
stalt der Schutzzonen als segensreich erwiesen haben,
sind bei Bichen, Fliissen und natiirlichen Seen nicht
moglich. Lediglich bei kiinstlichen Stauseen (Talsper-
ren) lassen sich solche Schutzgebiete nach Massgabe
der Richtlinien des DVGW schaffen; sie sind nach
den deutschen Erfahrungen aber auch unentbehrlich.

Der einzige wirksame Schutz gegen ein Ueberhand-
nehmen der Verschmutzung des Oberflichenwassers ist
daher die Fernhaltung oder die Reinigung der einzu-
leitenden Abwiisser in einem solchen Ausmass, dass da-
durch die Nutzung des Oberflichenwassers, vor allem
aber seine Verwendung fiir die 6ffentliche Trinkwas-
serversorgung, nicht beeintrichtigt wird.

Die Bedeutung des Oberflichenwassers fiir die
offentliche Trinkwasserversorgung ist heute sehr be-
trichtlich. Nach praktisch iibereinstimmenden Ergeb-
nissen der Erhebungen des Bundesministeriums fiir
Atomkernenergie und Wasserwirtschaft und der vom
Deutschen Verein der Gas- und Wasserfachminner
herausgegebenen Chemischen Wasserstatistik deut-
scher Gemeinden wird der offentliche Wasserbedarf
nur zu rund 60 Prozent aus echtem Grundwasser
gedeckt, wihrend rund 40 Prozent aus dem Ober-
flichenwasser stammen. Von diesem werden etwa
8 Prozent unmittelbar den Gewissern entnommen,
wihrend etwa 32 Prozent durch Uferfiltration oder
kiinstliche Grundwasseranreicherung gewonnen wer-
den. Bei der industriellen Wasserversorgung betrigt
der Oberflichenwasseranteil rund 60 Prozent. Ausrei-
chende Zahlen aus anderen europiischen Lindern
stehen uns leider nicht zur Verfiigung. Wir nehmen
aber an, dass auch dort das Oberflichenwasser ein
mehr oder weniger integrierender Faktor der Wasser-
versorgung ist. Dabei ist zu erwarten, dass sein Anteil
kiinftig noch zunehmen wird, und zwar schon aus
dem Grunde, weil die Grundwasserreserven allmih-
lich iiberall knapper werden.

Die o6ffentliche Wasserversorgung hat demnach ein
legitimes Interesse an der Reinhaltung der Gewiisser.
Es beruht nicht auf wirtschaftlichen Belangen, son-
dern auf dem in den Gesetzen wohl aller Linder doku-
mentierten Anspruch der Bevélkerung auf einwand-
freies Trinkwasser als wichtigstes Lebensmittel. Des-
halb muss sich der Staat dieser Aufgabe der Daseins-
vorsorge annehmen.

Hierfiir stehen zwei Wege zur Verfiigung. Nach
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Massgabe der Geseize konnen die Genehmigungen fiir
Abwasserleitungen mit kontrollierten Anforderungen
an Menge und Beschaffenheit der Abwisser verbunden
werden. Diese Regelungen des Einzelfalls haben keine
allgemeine Giiltigkeit und gewihrleisten erfahrungs-
gemiss allein noch keinen ausreichenden Schutz ge-
gen die Verunreinigung der Gewisser.

Der andere Weg besteht in der Festsetzung defi-
nierter Anforderungen an die Beschaffenheit des
Oberflichenwassers, das heisst in der Festsetzung be-
stimmter Grenzwerte fiir einzelne Inhaltsstoffe und
Kenngrossen ‘des Wassers. Thre Festlegung hat zur Vor-
aussetzung, dass Klarheit iiber die fiir die verschie-
denen Nutzungen erforderlichen qualitativen An-
spriiche geschaffen wird. Es miissen also wissenschaft-
lich fundierte Beurteilungsmasstibe fiir «die fliessen-
den und stehenden Gewisser entsprechend ihrem Nut-
zungszweck gewonnen werden. Erst wenn das ge-
schehen ist, konnen diese Erkenntnisse zu praktikablen
Bestandteilen von rechtsverbindlichen Reinhalteord-
nungen fiur ganze Abflussgebiete oder fiir begrenzte
Flussabschnitte gemacht werden, wie das im deutschen
Bundesgesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vorge-
sehen ist.

Die Schwierigkeit des Unterfangens, solche Unter-
lagen zu schaffen, darf nicht unterschitzt werden. Es
kann nicht die Aufgabe sein, maximale Forderungen
zur Erreichung optimaler Zustinde aufzustellen, son-
dern die Anspriiche miissen wissenschaftlich wohlbe-
griilndet und mit technischen Mitteln realisierbar sein.
Sie werden schliesslich auch den Grundlinien der
Wasserwirtschaftspolitik des einzelnen Staates ange-
messen sein miissen. Offenbar haben diese Probleme
bereits in vielen Lindern wie auch in Deutschland
zu Diskussionen unter den Fachleuten Veranlassung
gegeben und auch zu entsprechenden Richtlinien und
Empfehlungen gefiihrt. Auch dieser Kongress hat sich
die Aufgabe gestellt, die Anschauungen von Fach-
leuten aus unseren Lindern zu koordinieren. Die Auf-
gabe ist schwierig, aber héchst aktuell. Sie mége dazu
beitragen, den unwiirdigen und unhaltbaren Zustand
zu beenden, dass wir gezwungen sind, mit aller Ge-
walt Trinkwasser aus Fliissen herzustellen, die so stark
verschmutzt sind, dass Fische nicht mehr darin leben
kénnen oder geschmacklich verdorben werden, das
Baden verboten werden muss und dergleichen mehr.

Die Problematik dieser Aufgabe wird von der
grundsatzlichen Frage ausgehen miissen, ob es moglich
und fiir die praktische Anwendung zweckmissig ist,
fir die Beurteilung des Oberflichenwassers allgemeine
Richtlinien aufzustellen, die fiir den Einzelfall brauch-
bar sind. Sie wird dann zur Diskussion der einzelnen
Beurteilungsmerkmale gelangen und fiir die Kriterien
Richtwerte zu finden suchen. Praktische Bedeutung
diirfte das Ergebnis in erster Linie fiir internationale
Gewisser haben, fiir die damit eine gemeinsame Be-
urteilungsgrundlage geschaffen wire.



	Trinkwasserversorgung und Oberflächenwasser

